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§ 366a

Wer die zum Schutze der Dünen und der Fluß- und 
Meeresufer sowie der auf denselben vorhandenen An
pflanzungen und Anlagen erlassenen Polizeiverordnun
gen Übertritt, wird mit Geldstrafe bis zu einhundert
fünfzig D-Mark oder mit Haft bestraft.

§ 367

(1) Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig D-Mark 
oder mit Haft wird bestraft:

1. wer ohne Vorwissen der Behörde einen Leichnam 
beerdigt oder beiseite schafft, oder wer unbefugt 
einen Teil einer Leiche aus dem Gewahrsam der 
dazu berechtigten Personen wegnimmt;

2. wer den polizeilichen Anordnungen über vorzeitige 
Beerdigungen entgegenhandelt;

3. wer ohne polizeiliche Erlaubnis Gift oder Arzneien, 
soweit der Handel mit denselben nicht freigegeben 
ist, zubereitet, feilhält, verkauft oder sonst an an
dere überläßt;

4. wer ohne die vorgeschriebene Erlaubnis Schießpul
ver oder andere explodierende Stoffe oder Feuer
werke zubereitet;

5. wer bei der Aufbewahrung oder bei der Beförderung 
von Giftwaren, Schießpulver oder Feuerwerken 
oder bei der Aufbewahrung, Beförderung, Veraus
gabung oder Verwendung von Sprengstoffen oder 
anderen explodierenden Stoffen oder bei Ausübung 
der Befugnis zur Zubereitung oder Feilhaltung die
ser Gegenstände sowie der Arzneien die deshalb er
gangenen Verordnungen nicht befolgt;
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